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Neuaufstellung oder Änderung eines Bebauungsplanes  
gemäß ROG 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kundmachung der Entwurfsauflage 

mind. 4 Wochen 

- Amtstafel 

- im Internet (nach Maßgabe der 

technischen Möglichkeiten) 

Verständigung über Entwurfsauflage 

- bei Bebauungspläne der Aufbaustufe: 

Gestaltungsbeirat  

schriftliche Einwendungen 

GV-Beschluss 

Kundmachung 

Mitteilung an das Land 


